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Satzung des  

Turnverein Hemau e. V. 1904 

 

 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen "Turnverein Hemau e.V. 1904 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 93155 Hemau und ist im Vereinsregister 

beim Amtsgericht Regensburg unter der Nummer VR 381 eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. 

(BLSV). Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird die 
Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband 

e.V. vermittelt. 

 

 

§ 2 

Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 

 

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-
nung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-

wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsge-
mäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Aus-

gaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch 
auf das Vereinsvermögen. 

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüg-
lich dem Bayerischen Landes-Sportverband e. V., den betroffenen Sport-
fachverbänden sowie dem zuständigen Finanzamt für Körperschaften an. 
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§ 3 

Vereinstätigkeit 

 

(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt durch die Ausübung insbe-
sondere der Sportarten Turnen, Fußball, Handball, Tennis, Tischtennis, 

Ski, Garde, Herzsport, Squash, Leichtathletik und Volleyball. 

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 

 

§ 4 

Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

 

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausge-

übt, soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt. 

(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 

Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder 
gegen Zahlung einer angemessenen Aufwandsentschädigung nach §3 Nr. 
26a EStG ausgeübt werden. 

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz (2) 
trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertrags-

beendigung. Für die Entscheidung einer angemessenen entgeltlichen Ver-
einstätigkeit des Vorstandes ist der Vereinsausschuss zuständig 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung 

einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauf-
tragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 

(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Ge-
schäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtli-
chen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 

(6) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Vor-
stand erlassen und geändert wird. 

 

 

§ 5 

Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit Be-
schlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minder-
jähriger bedarf der Unterschrift der/des  gesetzlichen Vertreter/s. 

(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch einge-
legt werden. Über den Widerspruch entscheidet der Vereinsausschuss. 
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(4) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 

(5) Ehrenmitglieder können nur solche Personen werden, die sich um den 
Verein besondere Verdienste erworben haben. Sie werden durch Be-

schluss des Vereinsausschusses mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Ausschussmitglieder ernannt. 

(6) Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives Wahl-

recht. Abweichend besteht für Wahlen zur Vereinsjugendleitung passives 
Wahlrecht mit Vollendung des 16. Lebensjahres. Die Bestellung eines 

Minderjährigen wird erst mit der Einwilligung der/des gesetzlichen Vertre-
ter/s wirksam. 

(7) Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 14. Lebens-

jahr. 

 

 

§ 6 

Beendigung der Mitgliedschaft und Ordnungsmaßnahmen 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Mit der Be-
endigung der Mitgliedschaft enden automatisch von dem Betroffenen aus-
geübte Vereinsämter. 

(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit 
zum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-

ten möglich. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein auf Antrag eines anderen Mitglieds oder 
eines Organs ausgeschlossen werden wenn,  

a) das Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seiner Beitragspflicht nicht 
nachgekommen ist, 

b)  das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, 

c) das Mitglied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssatzung 
und/oder Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder gegen 

Beschlüsse und/oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, 

d) es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

Vereinslebens, 

e) das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) verliert. 

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss mit Zwei-
drittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Übt das Mitglied ein 
Amt in einem Vereinsorgan aus, so entscheidet in Abweichung von Satz 1 

das Organ über den Ausschluss, das auch für die Bestellung dieses Ver-
einsorgans zuständig ist. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äuße-

rung zu geben. Gegen den Ausschlussbeschluss ist innerhalb von vier Wo-
chen nach Bekanntgabe die schriftliche Anrufung der Mitgliederversamm-
lung zulässig. Diese entscheidet alsdann auf ihrer nächsten Mitgliederver-

sammlung endgültig.  
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(5) Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vereinsausschuss 

seinen Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären. 

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mit-

gliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mit-
gliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, blei-
ben hiervon jedoch unberührt. 

 

 

§ 7 

Beiträge 

 

(1) Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag (Geld-
beitrag) zu leisten. Dieser ist im Voraus am 15. Januar eines Jahres zu 
entrichten. Die Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein.  

(2) Die Geldbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt; sie 
dürfen nicht so hoch sein, dass die Allgemeinheit von der Mitgliedschaft 

ausgeschlossen wäre. Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle 
Notlage geraten ist, kann der Betrag gestundet oder für die Zeit der Not-
lage ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder Er-

lassgesuch entscheidet der Vorstand.  

(3) Abteilungsbeiträge können durch die Abteilungsversammlung beschlossen 

werden. Diese Beiträge bedürfen der Zustimmung durch den Vereinsaus-
schuss. 

(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbin-

dung und der Anschrift mitzuteilen. 

(5) Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den er-

höhten Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, 
die der Vorstand durch Beschluss festsetzt. 

(6) Bei unterjährigem Eintritt wird der Beitrag quartalsmäßig berechnet. 

 

 

§ 8 

Organe des Vereines 

 

Organe des Vereines sind: 

 der Vorstand 

 der Vereinsausschuss  

 die Mitgliederversammlung 
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§ 9 

Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 

 1. Vorsitzenden 

 2. Vorsitzenden 

 3. Vorsitzenden, der zugleich das Amt des Finanzvorstandes inne hat 

 Schriftführer 

 Sport- und Liegenschaftswart 

 Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit 

 Jugendbeauftragten 

 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragten 

 Sponsoringbeauftragten 

 Eventmanager 

 Ehrenamtsbeauftragten 

 Aus- und Weiterbildungsbeauftragten 

 

(2) Der 1. Vorsitzende, 2. Vorsitzende und 3. Vorsitzende vertreten den Ver-
ein jeweils einzeln gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des §26 BGB. 
Im Innenverhältnis gilt, das der 2. Vorsitzende nur vertretungsberechtigt 

ist, wenn der 1. Vorsitzende verhindert ist, der 3. Vorsitzende vertre-
tungsberechtigt ist, wenn der 1. Und 2. Vorsitzende verhindert ist. 

(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen 
Neuwahl des Vorstandes im Amt. Vorstandsmitglieder können ihr Amt je-

derzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mit-
glied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vereins-

ausschuss für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu 
wählen.  

(4) Wiederwahl ist möglich. 

(5) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis gilt, 
dass der Vorstand zum Abschluss von Rechtsgeschäften jeglicher Art mit 

einem Geschäftswert von mehr als € 10.000 für den Einzelfall bzw. bei 
Dauerschuldverhältnissen im Jahresgeschäftswert von mehr als € 10.000 

und zum Erwerb oder zur Veräußerung, zur Belastung und zu allen sonsti-
gen Verfügungen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte der 
vorherigen Zustimmung durch den Vereinsausschuss bedarf. Im Übrigen 

gibt sich der Vorstand eine Geschäftsordnung mit Geschäftsverteilung.  

(6) Der Vorstand ist, unabhängig davon, ob alle Vorstandsämter besetzt 

sind,  beschlussfähig, wenn mindestens sechs Mitglieder anwesend 
sind. 
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(7) Vorstandsmitglieder nach § 9 Abs. 1 können nur Vereinsmitglieder wer-

den. 

§ 10 

Vereinsausschuss 

 

(1) Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus 

 den Mitgliedern des Vorstandes 

 den Abteilungsleitern 

Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus noch Beisitzer für bestimmte 
Aufgabengebiete wählen. 

(2) Der Vereinsausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen, an-
sonsten nach Bedarf oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies bean-

tragt. Die Sitzungen werden durch den Vorsitzenden, im Falle dessen Ver-
hinderung durch ein anderes Vorstandsmitglied einberufen und geleitet. 

(3) Der Vereinsausschuss berät den Vorstand. Weitere Aufgaben ergeben sich 

aus der Satzung. Durch Beschluss kann die Mitgliederversammlung wei-
tergehende Einzelaufgaben übertragen. 

 

 

§ 11 

Mitgliederversammlung 

 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr 
statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, 

wenn dies von einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter 
Angabe der Gründe und des Zwecks beim Vorstand beantragt wird. 

(2) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt zwei Wochen 
vor dem Versammlungstermin durch den Vorstand. Mit der schriftlichen 
Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der 

die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu 
bezeichnen sind. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es 

an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 
Als schriftliche Einladung gilt auch die elektronische Post per E-Mail. 

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversamm-

lung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä-
hig. 

(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Sat-
zung nichts anderes bestimmt. Stimmenthaltung wird als ungültige Stim-

me gezählt. Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der 
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  
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(4) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhin-

derung vom stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
einem anderen Mitglied des Vorstands geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 

anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. 

(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. 
Eine geheime Abstimmung ist erforderlich, wenn ein Drittel der erschiene-

nen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

(6) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, werden die zu wählenden 

Personen in Einzelwahlgängen gewählt. Gewählt ist der Kandidat, der die 
einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Kan-
didieren bei einem Wahlgang mehrere Personen für ein Amt und erreicht 

keiner der Kandidaten die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die 

im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. 
Die Stichwahl ist solange zu wiederholen, bis einer der beiden Kandidaten 
die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

hat.  

(7) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 

zuständig: 

a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 

b) Wahl und Abberufung der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des 
Kassenberichtes 

c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über Vereinsauflösung 

und über Vereinsordnungen 

d) Beschlussfassung über das Beitragswesen 

e) Beschlussfassung über die Rücklagenbildung 

f) Beschlussfassung über die Auflösung von Abteilungen 

g) Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern/Ehren-

vorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes 

h) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz 

ergeben bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind. 

(8) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese 
ist vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

 

§ 12 

Kassenprüfung 

 

(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewähl-

ten zwei Prüfer überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines 
einschließlich der Kassen von Untergliederungen in rechnerischer und 
sachlicher Hinsicht. Den Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterla-

gen und Informationen zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist 
jährlich in der Mitgliederversammlung zu berichten. Der Prüfungsbericht 
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ist schriftlich zu erstellen und muss einen Vorschlag zur Entlastung der 

Vorstandschaft enthalten. 

(2) Sonderprüfungen sind möglich. 

(3) Art und Umfang der Kassenprüfung sowie die Veranlassung von Sonder-
prüfungen sind in der Finanzordnung geregelt. 

 

 

§ 13 

Abteilungen 

 

(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können vom Vorstand mit Ge-
nehmigung des Vereinsausschusses rechtlich unselbstständige Abteilun-

gen gebildet werden.  

(2) Der Übungs- und Wettkampfbetrieb wird in diesen Abteilungen durchge-

führt und zwar unter der verantwortlichen Leitung der Abteilungsleiter. Der 

Abteilungsleiter ist dem Vorstand des Vereins für den ordnungsgemäßen 

Abteilungsbetrieb verantwortlich. Gegen Entscheidungen des Vorstands 

des Vereins steht der Abteilung der Einspruch beim Vereinsausschuss zu. 

(3) Die Abteilungsversammlungen wählen ihre Abteilungsleitung auf die Dauer 
von zwei Jahren. Die Wahlen innerhalb der Abteilungen müssen vor der 

turnusmäßigen Vorstandswahl stattfinden. 

(4) Die Versammlung der Mitglieder einer Abteilung kann eine Abteilungsord-

nung beschließen. Diese Beschlüsse sind nur wirksam, wenn sie vom Vor-

stand des Vereins genehmigt sind. Der Vorstand kann für einzelne Abtei-

lungen besondere Bestimmungen erlassen. 

(5) Die Abteilungsordnungen müssen für die Abteilungsleitung wenigstens 
einen Abteilungsleiter, einen stellvertretenden Abteilungsleiter und einen 

Kassier vorsehen und die Erfüllung der sportlichen Aufgaben und der Ver-
pflichtungen gegenüber dem Gesamtverein und dem Vorstand gewährleis-

ten. 

Die Abteilungsleitungen sind insbesondere und auch persönlich für den 
sachgemäßen und wirtschaftlich zweckmäßigen Einsatz der ihnen zur Ver-

fügung stehenden Mittel und deren ordnungsgemäße Abrechnung verant-
wortlich. 

Die Abteilungen stellen jährlich rechtzeitig Voranschläge über die Mittel 
auf, die sie für die Durchführung ihrer Aufgaben benötigen und stellen 
entsprechende Anträge auf Berücksichtigung an den Vorstand. Die Abtei-

lungen haben dem Vorstand unverzüglich nach Ablauf des Geschäftsjahres 
Rechnung zu legen.  

(6) Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden. 
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§ 14 

Haftung 

 

(1) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für 
fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des 

Sports, aus der Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen oder durch die Be-
nutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit sol-
che Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

 

 

§ 15 

Datenschutz 

 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Ver-

pflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-
Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen 
Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der ge-

setzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) insbesonde-
re folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital ge-

speichert: Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Ge-
burtsdatum, Bankverbindung, Abteilungszugehörigkeit.  

Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mit-

glieder mit der Beitrittserklärung zustimmen.  

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein 

Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen 
als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbei-
ten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nut-

zen. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus 
dem Verein fort. 

(3) Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein ver-
pflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglie-
der an den BLSV zu melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Sportartenzugehörigkeit. Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organi-
sationszwecken des BLSV. Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter 

Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten Sportfachverbänden 
ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke 
bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die erforderlichen Daten 

betroffener Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt. 

(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen 

der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht 
zu anderen Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines 
berechtigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren. 
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(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, so-

weit sie die Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich 
bestimmten Fristen aufbewahrt. 

§ 16 

Auflösung des Vereines 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und 

unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünf-
tel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur Be-

schlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist 

innerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzube-
rufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen. 

In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, 
die dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. 

(2) Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke verbleibende Vermögen fällt mit der Maßgabe, es 
wiederum unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im 

Sinne dieser Satzung zu verwenden an die Stadt Hemau. 

 

 

§ 18 

Inkrafttreten 

 

Die Neufassung der Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 
16.07.2017 beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 

 

 

 

Versammlungsleiter     Schriftführer 

(Hemau, den 30.11.2017 ) 


